
1.Be1blatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz l2.Februar 1952 

Die Besohlagnahme von Fremdenverkehrsbetrieben. 

J50/A.J3. 
zu 376/J A n fra g e b e a. n t W 0 r tun ~ 

\. - und -Genossen, 
E1ne Anfrage der Abg.Dr.Herbert K r a. u si betreffend die Beschlag-

nahme von Fremdenbehezbergungsbetrieben,ha.t Bundesminister für die Auswärt1-

g~n Angelegenheiten D~.G r u b e r wie folgt beantworteta 

Zu 1) Ob der Herr Bundesminister bereit ist, überprüfen zu la.ssen, 
a.uf welohe völkerreohtliohen Grundla.gen sioh die Besohlagnahme der Fremden-
verkehrsbetriebe gründetl . 

Die Besatzung österreiohs ist eine Ta.tsa.ohe, die die Bundesregierung 

nieht aus eigener Kraft ändern kann, Falls ein Land besetzt ist, so gelten 

für die Ausübung des Besatzungsrechtes die Bestimmungen der Haager La.ndkr1ege­

ordnung. 

Nach Art.52 dar Haager Landkriegsordnung ist die Besatzungsmacht be~ 

recht1Bt, Wohnraum für die Einquartierung ihrer Truppen in Anspruch zu neMlen. 

Dieses BesChla.gnahmereoht erstreckt sieh auf den gesamten zur Verfügung 

stehenden WOhnra.um, Die Ba.a.ger Landkriegsordnung enthält keine ausdrückliohe 

oder stillschweigende Ausnahme zugunsten der Fremdenbeherbergungsbatriebe, 

Die Jundesregierung kann daher nach Völkerrecht gegen die Ina.nspruchnahm~ 

vo·n Fl"emdenbeb$rbergungsbetrieben an sioh keine Einwendungen &z-beben. 

Die Bundesregierung ist sich a.ber vollkommen bewusst, dass durch diese 

BesQblagnahme, besonders mit Rücksicht auf die Dauer der Besetzung, die 

Interessen der österreichischen Bevölkerung sohwer getroffen sind. Sie ist 

Aaher bestrebt, duroh Verhandlungen mit den einzelnen Besatzungsmächten die 

Anzahl der in Anspruoh genommenen Wohnräume naoh Tunlichkeit herabzusetzen. 

Diese Bestrebungen beziehen sich selbstverständlich auch auf die 

beschlagnahmten Fremdenbeherbergungsbetriebe, deren grosse volkswirtschaftliche 

Bedeutung, insbesondere vom Standpunkt des Fremdenverkehrs a.us gesehen, die 

~undesregierung keineswegs verkennt~ 

Zu 2) Ob der Herr Bundesminister bereit ist, im Falle der Feststellung 
eines Verstosses gegen völkerrechtliohe ~estimmungen zu prüfen, ob die Frage 
der Beschlagnahme nicht dem zuständigen Internationalen Geriohtshof zu~ 
EntSCheidung vorgelegt werden könnte: 

Da diese Frage nur für den Fall gestellt wurde, dass die Bescbla~ahme 

der Fremdenbeherbergungsbetriebe völkerrechtlich unzulässig gewesen wäre, 

entt~llt eine Beantwortung. 
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